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RS OGH 1934/10/5 3Ob743/34
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1934

Norm

JN §93

ZPO §261 Abs6

Rechtssatz

Der ursprüngliche Schuldner bleibt nach dem Hinzutritt eines Mitschuldners zur ungeteilten Hand Hauptschuldner im

Sinne des § 93 JN. Die Überweisung eines Rechtsstreites gegen einen von mehreren Beklagten, der mit der Einrede der

Unzuständigkeit obsiegt, an das zuständige Gericht ist zulässig.
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